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A. Einleitung und Problemaufriss

In den Fokus vieler deutscher Unternehmen ist zunehmend das Thema der 
Kriminalprävention gerückt. Gerade auch aus einer betriebswirtschaftlichen 
Vernunft heraus versuchen Unternehmensleitungen daher auf verschiedenste 
Präventionsmaßnahmen zu setzen. Im Vordergrund stehen dabei sog. Crimin
al-Compliance-Programme. 

Es ist zu konstatieren, dass Unternehmen und deren Leitungspersonen in-
folge von spektakulären Strafverfahren bzw. immer höher ausfallenden Ver-
bandsgeldbußen sensibler in Bezug auf eine gerichtsfeste Unternehmensaus-
gestaltung geworden sind. Insbesondere der Gesetzgeber hat dazu beitragen, 
dass sich die strafrechtlichen und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Ahn-
dungsrisiken für Unternehmen und Leitungspersonen vergrößert haben. Zu-
letzt wurde im Rahmen der 8. GWB-Novelle eine Ahndungsverschärfung der 
§§ 30, 130 OWiG beschlossen. Es erfolgte eine Anhebung des Bußgeldrah-
mens der Verbandsgeldbuße im Sinne des § 30 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 OWiG von 
einer Millionen auf zehn Millionen Euro.1 

Es verwundert daher nicht, dass Unternehmen immer mehr daran gelegen 
ist, Compliance-Management-Systeme in der Hoffnung einzuführen, einer 
straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Ahndung zu entgehen bzw. die-
ses Risiko zu minimieren. Ihre Hoffnung wird dadurch bestärkt, dass nam-
hafte Rechtsanwaltskanzleien Compliance-Beratungen und Wirtschaftsbera-
tungsgesellschaften darüber hinaus Zertifizierungen nach dem IDW PS 980 
oder ISO 19600 von Compliance-Programmen anbieten. Des Weiteren exis-
tieren bereits in vielen Ländern der Welt gesetzliche Regelungen, die wirk-
same Compliance-Maßnahmen sanktionsmindernd berücksichtigen. 

Auch wenn sich das Phänomen bzw. Rechtsgebiet2 der Criminal-Compli-
ance schon geschwind fortentwickelt hat, gibt es dennoch zahlreichen wis-
senschaftlichen Klärungsbedarf. Vor diesem Hintergrund will die vorliegende 
Arbeit inhaltlich mit dem Thema der Einführbarkeit einer „echten“ Verbands-
strafe im deutschen Rechtsraum beginnen. Bei der Erläuterung der dogmati-
schen Grundlagen einer solchen Verbandssanktion de lege ferenda können 
gleichzeitig erste Schnittstellen zu Criminal-Compliance aufgezeigt werden. 

1  Achtes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
vom 26. Juni 2013, BGBl. I 2013, 1738 (1748).

2  Für ein eigenständiges Rechtsgebiet Rotsch zitiert nach Timm, ZIS 2013, 249.
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Im zweiten Kapitel sollen die geltenden Sanktionsmöglichkeiten gegenüber 
Leitungspersonen als auch dem Unternehmensträger als solchem untersucht 
werden, um Anknüpfungspunkte für Criminal-Compliance erörtern zu können. 
Insbesondere soll sich der dogmatischen Struktur der Verbandsgeldbuße gemäß 
§ 30 OWiG als auch dem Merkmal der Betriebsbezogenheit gewidmet werden. 

Die vorliegende Arbeit will nicht bei einer Einordnung bzw. Konturierung 
des Begriffs der Criminal-Compliance stehen bleiben. Vielmehr werden Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen Criminal-Compliance-Konzepten 
und den in § 130 OWiG normierten Aufsichtspflichten im dritten Kapitel 
dargestellt. Daran anknüpfend wird untersucht, ob sich aus § 130 OWiG eine 
allgemeine Compliance-Pflicht herleiten lässt. Des Weiteren wird auch auf 
Aspekte, die die Wirtschaftskriminologie zur allgemeinen Compliance-The-
matik beitragen kann, eingegangen. Hierbei sollen u. a. die Erkenntnisse der 
PricewaterhouseCoopers Studien zur „Wirtschaftskriminalität und Unterneh-
menskultur 2013“ und „Wirtschaftskriminalität in der analogen und digitalen 
Wirtschaft 2016“ nutzbar gemacht werden.

Das darauffolgende vierte Kapitel der Arbeit beschäftigt sich umfassend 
mit den Anknüpfungspunkten für Criminal-Compliance im deutschen Recht. 
Im Rahmen dieses Arbeitsschrittes spielt § 130 OWiG eine zentrale Rolle. 
Deswegen soll eine Analyse und Systematisierung der dazu ergangen Recht-
sprechung erfolgen. Um die Bedeutung von Criminal-Compliance für die 
strafrechtliche und ordnungswidrigkeitenrechtliche Ahndung eingehend ab-
bilden zu können, muss jenseits von § 130 OWiG auf weitere relevante 
Vorschriften eingegangen werden. Da der Fokus der Compliance-Debatte in 
den letzten Jahren vorwiegend auf dem Deliktsbereich der Korruption lag, 
möchte diese Arbeit auch auf das Kartellrecht und die Möglichkeiten der 
dortigen Berücksichtigungsfähigkeit von Compliance-Maßnahmen eingehen. 

Für die Praxis nicht unwichtig ist darüber hinaus die Frage, welche Anfor-
derungen in organisatorischer Hinsicht ausländische Gesetze an deutsche 
Unternehmen stellen. Die dazu erforderlichen Elemente eines Compliance-
Programms sollen in diesem Zusammenhang erläutert werden. Den Blick 
einzig und allein auf die deutschen Compliance-Anforderungen zu richten, 
wird dem globalen wirtschaftlichen Agieren vieler Unternehmen nicht ge-
recht. Die zahlreichen internationalen und deliktsspezifischen Regulierungen 
erschweren es den Unternehmen erheblich einen festen Katalog von Compli-
ance-Maßnahmen zu entwickeln, die das Compliance-Programm abbilden 
muss. Dies zeigt auch die internationale Dimension der Compliance-Thema-
tik, der sich diese Arbeit versucht zu stellen.

Beginnen wird die Untersuchung mit einer überblicksmäßigen Bestands-
aufnahme der deutschen Sanktionsmöglichkeiten von Verbänden bzw. leiten-
den Angestellten.



B. Überblick über Sanktionen gegen Unternehmen  
bzw. Unternehmensträger de lege lata  

und de lege ferenda

Die Sanktionierung von Unternehmensträgern3 d. h. von juristischen Perso-
nen und rechtsfähigen Personenverbänden ist in Deutschland grundsätzlich 
sowohl über das Strafrecht als auch über das Ordnungswidrigkeitenrecht 
denkbar.4 Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des Wirtschaftsstrafrechts 
bzw. der Wirtschaftskriminologie und der wachsenden gesellschaftlichen 
Aufmerksamkeit in Bezug auf Wirtschaftskriminalität wird einer angemes
senen Sanktionierung dieser ein immer größeres Gewicht beigemessen. Zu-
nächst soll der Blick darauf gerichtet werden, ob und in welchem Umfang 
eine Strafbarkeit von Unternehmensträgern in Deutschland besteht und wel-
che Sanktionsmöglichkeiten de lege ferenda denkbar sind. Insbesondere sol-
len straf- und verfassungsrechtliche Aspekte bei der Ahndung von juristi-
schen Personen untersucht werden. Dabei sollen die aktuellen Rechtsent-
wicklungen in Deutschland und den anderen EU-Mitgliedsstaaten berück-
sichtigt werden und der derzeitige Einfluss ausländischen Rechts speziell auf 
die Sanktionierung deutscher Unternehmen(-sträger) dargestellt werden. In 
einem zweiten Schritt sollen kriminologische sowie rechtspolitische Erkennt-
nisse bzw. Erwägungen dargetan werden, die bei der Ahndung gegenüber 
Kollektiven eine Rolle spielen können. Damit soll ein Ausblick über die ge-
setzgeberischen Handlungsmöglichkeiten bei der Sanktionierung von Unter-
nehmensträgern gegeben werden. Zu der sich daran anschließenden Diskus-
sion über die materiell-rechtlichen als auch strafprozessualen Folgen der 
Einführung einer Unternehmensstrafe kann hier in Anbetracht des gewählten 
Dissertationsthemas kein Beitrag geleistet werden.5

3  Denkbar wäre auch eine Sanktionierung der wirtschaftlichen Einheit „Unterneh-
men“. Die vorliegende Arbeit will aber das Rechtsträgerprinzip zu Grunde legen. Als 
Rechtsträger und damit Rechtssubjekt kommen in der Wirtschaft vor allem juristische 
Personen und rechtsfähige Personenvereinigungen in Betracht.

4  Vgl. im Überblick Achenbach, in: Achenbach / Ransiek / Rönnau, 4. Aufl., 4 
Rn. 7 ff.

5  Zu dieser sich anschließenden „Problematik“ vgl. nur Dierlamm, in: FS Feigen, 
25 (33 ff.); Mitsch, NZWiSt 2014, 1 (3 ff.); Trüg, wistra 2010, 241 ff.


